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(2) Dieses Abkommen wird für die Dauer von fünf 
Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit verlängert sich 
auf je weitere fünf Jahre, wenn keiner der Abkom
menspartner das Abkommen sechs Monate vor Ablauf 
der Frist kündigt.

(3) Falls eine Kündigung dieses Abkommens erfolgt, 
betrachten die Versicherungsträger die Renten, die sie 
auf Grund des Abkommens bis zum Tage des Ablaufes 
seiner Gültigkeit zuerkannt haben, auch weiterhin wie 
die übrigen nach eigenen gesetzlichen Bestimmungen 
zuerkannten Renten. Die Ansprüche, die nach den Be
stimmungen dieses Abkommens aufrechterhalten wur
den, erlöschen nicht durch die Kündigung des Abkom
mens. Das weitere Aufrechterhalten dieser Ansprüche 
nach dem Erlöschen der Gültigkeit dieses Abkommens 
richtet sich nach den innerstaatlichen gesetzlichen 
Bestimmungen.

Dieses Abkommen wurde in Prag, am 11. September 
1956, in zwei Exemplaren, jedes in deutscher und 
tschechischer Sprache ausgefertigt, wobei beide Texte 
in gleichem Maße gültig sind.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses 
Abkommen unterschrieben und gesiegelt.

Für die Regierung Für die Regierung
der Deutschen der Tschechoslowakischen

Demokratischen Republik Republik
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Schlußprotokoll 
zum Abkommen zwischen der Regierung der 

Deutschen Demokratischen Republik und der Re
gierung der Tschechoslowakischen Republik über die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Sozialpolitik

Zu dem Abkommen zwischen der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Regie
rung der Tschechoslowakischen Republik über die Zu
sammenarbeit auf dem Gebiete der Sozialpolitik ist 
folgendes Schlußprotokoll vereinbart worden:

i-
Zu Artikel 1, Absatz 2 und 3:

Der Erfahrungsaustausch und das allseitige gegen
seitige Kennenlernen auf dem Gebiete der Sozialpolitik 
werden besonders folgendermaßen verwirklicht:

a) durch Organisierung des Austausches von Fach
büchern, Zeitschriften und anderen Publikationen 
zwischen den zuständigen Verwaltungen, Gewerk
schafts- und anderen Organisationen der beiden 
Staaten;

b) durch Austausch von gesetzlichen Bestimmungen, 
statistischem und anderem Material;

c) durch entsprechende Publikationen über die Ent
wicklung und Ergebnisse der Sozialpolitik des 
anderen Abkommenspartners, durch systematische 
Veröffentlichung wichtiger Gesetzgebungs- und 
Verwaltungsmaßnahmen in der Fach- und Tages
presse ;

d) durch gegenseitige Besuche von Fachleuten auf 
dem Gebiete der Sozialpolitik (Sozialversicherung, 
Feierabend- und Pflegeheime, Umschulung von 
Schwerbeschädigten u. ä.).

Zu Artikel 1, Absatz 4:
Die Abkommenspartner werden die Erholungs

fürsorge durch gegenseitige Austauschaktionen zur 
ständigen Annäherung und Festigung der freundschaft
lichen Beziehungen ihrer Völker ausnützen.

II.
Zu Artikel 2, Absatz 1:

Als arbeitsrechtliche Vorschriften sind anzusehen: 
Bestimmungen über Arbeitsvertrag, Arbeitszeit und 
Urlaub, Löhne und Gehälter, Arbeitsschutz, Jugend
schutz, Schutz von Mutter und Kind und die Rechte 
der Frau, Schutz der Schwerbeschädigten.

III.
Zu Artikel 4 und 5:

Um eine Übersiedlung bzw. eine Rückkehr der" be
rechtigten Person in den anderen Staat handelt es sich 
dann, wenn die berechtigte Person in diesen Staat mit 
Zustimmung der beiden Abkommenspartner über
siedelt. Das gilt analog auch für die Fälle der Über
siedlung vor dem Inkrafttreten des Abkommens; in 
solchen Fällen wird die Zustimmung als gegeben be
trachtet, soweit aus den Umständen nicht das Gegen
teil hervorgeht.

IV.

Zu Artikel 10, Absatz 1:

Die Kartei- und Aktenunterlagen, die für die Ge
währung der Renten nach dem Abkommen erforderlich 
sind, werden auf Anforderung den zuständigen Ver
sicherungsträgern des anderen Staates übergeben.

Zu Artikel 10, Absatz 2:

Der direkte Verkehr erfolgt durch die zentralen 
Organe, gegebenenfalls durch die zuständigen Organe 
der Bezirke.

V.

Zu Artikel 17, Absatz 2:

Die Renten werden auf Antrag gewährt. Wurde der 
Antrag bereits vor Inkrafttreten des Abkommens ge
stellt, so richtet sich der Beginn der Zahlung nach den 
innerstaatlichen gesetzlichen Bestimmungen. Wurden 
von einem für die Durchführung dieses Abkommens 
zuständigen Versicherungsträger bereits vor Inkraft
treten dieses Abkommens Renten festgesetzt und aus
gezahlt, so verbleibt es dabei. Die Bestimmungen des 
Artikels 7 des Abkommens, wonach eine gegenseitige 
Erstattung von Leistungen entfällt, gelten auch für 
diese Fälle.

VI.

Die Bestimmungen des Abkommens gelten nicht für 
Pensionen und Spenden von Gnaden, für Ehrenrenten 
sowie für die Versorgung der Kriegsopfer. Die Bestim
mungen des Abkommens gelten ebenfalls nicht für die 
Gewährung von Naturalbezügen.

Dieses Schlußprotokoll bildet einen untrennbaren 
Bestandteil des Abkommens zwischen der Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Regierung der Tschechoslowakischen Republik über die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Sozialpolitik.

Ausgefertigt in Prag, am 11. September 1956, in zwei 
Exemplaren, jedes in deutscher und tschechischer 
Sprache, wobei beide Texte in gleichem Maße gültig 
sind.
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